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gefhäft. Neben das Nechtsgefchäft fchaltet es noch die Millens-

erklärung. Und den Bertrag behandelt es als die normale und wichtigfte

Srundlage für das Schhuldverhältnis, das man ebenfogut felber und
viel fohlichter als Bertragsverhältnis auffaffen Könnte, ;

Nicht als ob nicht für die Theorie der Begriff des Nechtsgefbhäfts

und der der Willenserklärung fehr brauchbar fein Fönnten. Die Willens-

erHärung zumal ift etwas, wobei zwar zunächft der Neuling ftukt; aber

das Doppelwort Willens-Erklärung ift fo glüdlih und fo finnvoll
zufammengefebt, es verbindet fo überzeugend mit dem Akt einer {pontanen

und fubjektiven Innerlichkeit deren Ausdruck in einer beftändigen

und objektiven äußeren Formung, daß fih Lehrmäßig fehr gut damit
arbeiten läßt. Aber es ift etwas anderes, dies alles unbefangen zugeben,

und etwas anderes, die Zwedmäßigkeit diefer Häufung Ilehrhafter AU-

gemeinbegriffe in einem prattijden Gefekgebungswertk und ihre Stellung

innerbalb umfänglicher pofitiver Normentkomplere bemängeln,
Für den Anfänger, auch wenn fpäter aus ihm noch einmal ein un-

tadeliger Berufsrichter wird, find diefe Dinge zunächft und auf längere
Beit überaus kompliziert und befremdlich.

Das Schuldverhältnis vollends wird im SGejfeg zur Achfe, worum

fi das ganze zweite Buch dreht, Und nicht nur das, das Schuldverhältnis

dient als Gegenfpieler des Sachenrechts, es dient der Nontraftierung des

erfiten mit dem zweiten Buch des BGB.

Hier ijt nicht der Ort, des näheren auszuführen, wie übermäßig be-

griffsbart und Fonftruiert und darum pädagogifh übermäßig unbequem

biefe gänzlidhe Auseinanderreißung von Grundgefchäft und Erfüllungs-

gefchäft, von Schuldrecht und Sachenrecht ift, wie fragwürdig die Figur

eines fjelbftherrlichen „abftratten“ dinglichen Bertrages ift, der ja auch
in feiner {dhroffen Abwendung vom fachlichen, wirtfchaftlicdhen ufw. Grunde

des Gefchäfts gelegentlich in Theorie und Praxis zu heillofen Künfteleien

und höchft bedauerlichen, lebensfremden Ent{hHeidungen geführt hat,
Senug, bier find Dinge, Grundbegriffe Ins pofitive Recht hineintorquiert

worden, die, ohne feine praktifjhe Berwendbarkeit etwa zu erböhen — im

Gegenteil! —, feiner fohlichten Zugänglichkeit und Laienverftändlichkeit

auch dann fhwer im Wege liegen würden, wenn fich fonft unfer Gefeß

um fehlichten Ausdruck und edle Dolkstümlichteit bemüht haben würde,

Das alles ergibt für den Nechtsvortrag für Wirtjhaftswifjfenfchaftler

beillofje Schwierigkeiten.
3% perfönlich habe ihnen fhon mal beftmöglich dadurch zu entgehen

verfucht, daß ich das Gefeß In der Nichtung von hinten nach vorn traktierte,

aljo mit den Jandläufigen und alltäglichen einzelnen Schuldverbältniffen,
wie Nauf, Miete ufw., begann und erft gegen Ende dann die allgemeinen


